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1. WIR GEMEINSAM besteht aus relativ unabhängigen Regionalgruppen (mindestens 20 Mitglieder). 

2. Mitgliedsbeitrag 50 € pro Jahr, kann auch mit 25 € plus 3 Std. Arbeit, nach einem Jahr Mitglied-
schaft mit 6 Std. beglichen werden (Voraussetzung: Zeitguthaben und Bankeinzug). Bei Beitritt ab 1. 
Juli nur halber Euro-Beitrag. Umstufung des Beitrags bis Jahresende. Fördermitgliedschaft ist möglich. 
Mitgliedschaft kann ohne Nennung von Gründen verweigert werden. Abbuchung der 50 € bei Bank-
einzug in 2 Raten. Bei Nichtzahlung nach 2-maliger Mahnung Ausschluss aus dem Verein. Lebens-
partner/in und Kinder im gemeinsamen Haushalt können ein gemeinsames Familienkonto nutzen. 

3. Andere Vereine können auf Anfrage Mitglied werden (vergünstigte Kontoführungsgebühren). 

4. Jugendkonten: gratis für Jugendliche von 12-20 Jahren, aber eingeschränkt (kein Startguthaben, 
keine Überziehung des Zeitkontos). Schenkmitgliedschaft für die, die nichts verdienen dürfen (Aus-
gleichszulage, Mindestsicherung, Asylwerber): gratis, erhalten Leistungen gratis (Helfer erhalten die 
Stunden vom Verein), aber keine Zeitscheine und Gegenleistungen, wenn sie anderen helfen. 

5. Zeitkonto/Zeitguthaben: hat jedes Mitglied (inkl. Kontonummer) zur Verwaltung von Zeitguthaben. 
Mit Zeitgutschriften erwirbt man keinen Rechtsanspruch auf Gegenleistungen. Der Verein ist nicht 
für die Hilfsleistungen, deren Qualität oder Schäden verantwortlich und haftbar. Die Versteuerung 
von Einnahmen liegt in der Verantwortung jedes Mitglieds. Die Mitglieder sind bei Vereinsaktivitäten 
Unfall, Rechtsschutz und Haftpflicht (bis 5 Mio. €, 100 € Selbstbehalt) versichert. Dienste, die beson-
dere Fertigkeiten und Gefahren bedingen, erfolgen auf eigene Verantwortung (z.B. Elektroarbeiten). 

6. Kontolimits: Zeitkonto kann bis 10 Std. nach unten überzogen werden (Antrag bei Regionalgruppe bis 
100 Std.), nach oben können bis 50 Std. gespart werden. 

7. Zeitscheine: zum Begleichen der Hilfsdienste und Verschenken (auch Nichtmitglieder), als Start-
guthaben einmalig 6 Std. für reguläre Mitglieder, weitere Scheine bei Regionaltreffen vom Zeitkonto 
abheben oder überschüssige einzahlen. Ab 2017 unbegrenzt gültig, außer Verein beschließt Umlauf-
impuls auf Konten und Scheinen (sind dann umzutauschen bzw. mit Klebemarken zu aktivieren). 

8. Gemeinschaftskonto: Jede Gruppe kann Zeit an Menschen in Not oder jene, die wenig Zeit und Geld 
haben (v.a. Alleinerziehende) verschenken. Jede/r kann Zeit von diesem Konto beantragen. 

9. Bedingungen für Nachbarschaftshilfe (Abgrenzung zu gewerblichen Leistungen im Wirtschaftsnetz): 
1. jede Stunde gleich viel wert (Ausnahme gefährliche Arbeiten, Maschineneinsatz); 
2. Bei Materialeinsatz max. Materialwert abrechnen (Umrechnungsfaktor 10 € für 1 Std.); 
3. Kilometergeld: Richtwert 0,45 €/km oder 1 Std. für 22 km, bei Fahrtdiensten nur Benzingeld; 
4. kein Gewerbeschein für die ausgeübte Tätigkeit; 5. max. 40 Std. pro Monat und Person. 

10. Marktzeitung: Angebote/Nachfragen. kurzfristige Angebote/Waren (Versand in wöchentlichem 
Sammelmail vom Verein). Keine Massenmails erlaubt. Datenweitergabe nur an Mitglieder. 

11. Vereins-Homepage (www.wirgemeinsam.net): Marktzeitung, Regionalgruppen (Ansprechpersonen, 
Treffpunkte, Termine), News, passwortgeschützter Mitgliederbereich (Kontostände der Mitglieder, 
Ändern der persönlichen Daten und Inserate…) 

12. Verschenken und Vererben: verschenken von Zeitscheinen jederzeit möglich, auch an Nicht-
mitglieder. Zeitguthaben sind keine Vermögenswerte und somit nicht vererbbar. 

13. Stilllegung der Mitgliedschaft: auf unbegrenzte Zeit, Erhalt der Zeitguthaben, keine Mitgliedsbeiträge, 
keine Nutzung der Tauschplattform, nur Nutzung von Zeitscheinen zulässig. 

14. Ausstieg aus dem Verein: Jederzeit möglich, Beitragsrückstände und Minusstunden sind auszu-
gleichen (Leistungen oder ca. 10 €/Std. spenden). Guthaben können in Gutscheinen behoben 
werden. Mitgliedsbeitrag wird nur in der Probemitgliedschaft (erste 3 Monate) rückerstattet. 

15. Beschwerden/Ausschluss: Verletzung der Geschäftsordnung, extrem unsoziales oder rücksichtsloses 
Verhalten, Anbieten gewerblicher Dienste (Schwarzarbeit) 1. Verwarnung, 2. Sperrung, 3. Aus-
schluss aus dem Verein. Sofortiger Ausschluss bei betrügerischen oder sittenwidrigen Absichten. 

16. Aufwandsentschädigung für Verwaltungsarbeiten: bis zu 7,5 Std./Monat (Stundenliste führen), 
0,45 €/km (Fahrtenbuch) und sonstige Kosten (Belege sammeln und im Spesenverteiler eintragen).  

17. Regionalteam: zumindest 1 GruppenleiterIn plus 1 StellvertreterIn, wenn möglich mehr Mitglieder, 
pro Aufgabe ein/e StellvertreterIn. Erhält volle Unterstützung vom Verein. Kann von der Regional-
gruppe abgewählt oder nach Beschwerden vom Vorstand abgesetzt werden. 


